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Gemeinsam stark bei EDS

Im Rückspiegel: EDSser haben hart gekämpft

insgesamt 180 Arbeitsplätze er-
halten.
� Das Gehalt wird abgesichert.
Erhöhungen gehen auf das ab-
gesicherte Gehalt.
� Die aktuellen Pensionspläne
gelten weiter.
� Für den Übergang von EDS zu
HPgibteseineIntegrationsverein-

barung. Sie sichert den Bestand
der Betriebsratsstrukturen und
von Betriebsvereinbarungen.
� Eine Maßregelungsklausel
schließt Sanktionen für Streik-
beteiligte aus.

MMeehhrr  DDeettaaiillss  zzuu  ddeenn  VVeerreeiinnbbaa--
rruunnggeenn  aauuff  ddeerr  RRüücckksseeiittee..

Nach langwierigen, zähen Ver-
handlungen und beflügelt durch
den bis zuletzt wirksamen
Streikdruck ist es letzte Nacht
bei EDS zu einer Einigung ge-
kommen. IG Metall und ver.di
haben das Ergebnis als „hart er-
kämpften, schwierigen, aber
vertretbaren Kompromiss“ be-
wertet. Die Mitglieder beider
Gewerkschaften werden in der
nächsten Woche in einer zwei-
ten Urabstimmung über die An-
nahme beschließen. Bis dahin
wird der Streik ausgesetzt. 

Mit dem Arbeitskampf haben
die Streikenden eine Verringe-
rung des geplanten Personalab-
baus durchgesetzt. Sie haben
weiter erreicht, dass der verrin-
gerte Personalabbau sozial ver-
träglich erfolgt. Und sie können
als Erfolg verbuchen, dass für
den Übergang zu HP kräftige Si-
cherungen in das Vertragswerk
eingebaut worden sind. 

DDiiee  wwiicchhttiiggsstteenn  DDaatteenn  ssiinndd::  

� Statt der von EDS geplanten
839 Stellen können maximal
300 durch betriebsbedingte
Kündigungen abgebaut werden.
Insgesamt werden höchstens
500 Stellen gestrichen. 
� Beschäftigte können freiwil-
lig mit gut dotierten Abfindun-
gen ausscheiden. Tun sie das
vor dem 30. September 2009,
haben sie noch dazu Anspruch
auf eine „Sprinterprämie“. 
� Es wird eine Transfer- und
Qualifizierungsgesellschaft ein-
gerichtet. In sie können alle be-
triebsbedingt Gekündigten und
ein Großteil der freiwillig Aus-
scheidenden wechseln – für bis
zu 12 Monate. Das Transfer-Kurz-
arbeitergeld wird aufgestockt. 
� Betriebsbedingte Kündigun-
gen sind erst nach dem 30. Sep-
tember 2009 möglich. 
� An den fünf Standorten, die
EDS schließen wollte, bleiben

Verhandlungsergebnis erzielt

Durch Kampf zur

Einigung



Nach der Einigung sind die Streiks seit heute
ausgesetzt. Jetzt wird demokratisch über das
Ergebnis beraten und beschlossen. Die  Ver-
handlungskommission des Gesamtbetriebsra-
tes hat bereits zugestimmt. Als nächstes wird
sich die Tarifkommission damit befassen. Sie
kommt am morgigen Samstag im Frankfurter
DGB-Haus zusammen. In der  kommenden
 Woche wird es eine Urabstimmung geben. 
Votieren dabei mehr als 25 Prozent der 
abstimmungsberechtigten Gewerkschafts -
mitglieder dafür, ist der Streik beendet.
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Eckpunkte des Verhandlungsergebnisses

Zugeständnisse und Sicherungen durchgesetzt

EDSser bei allen Aktionen gut drauf

Das erzielte Ergebnis besteht
aus mehreren Vereinbarungen,
die ineinander greifen. Hier ei-
ne Zusammenfassung der we-
sentlichen Eckpunkte.

IInntteerreesssseennaauussgglleeiicchh  
uunndd  SSoozziiaallppllaann::
EDS musste vom ursprünglich
ge planten PPeerrssoonnaallaabbbbaauu  er heb-
liche Abstriche vornehmen. Die
Geschäftsführung wollte 839
Stellen abbauen. Jetzt sind nur
noch maximal 500 möglich. Da-
von höchstens 300 durch be-
triebsbedingte Kündigungen. 
Von den fünf von Schließung be-
drohten SSttaannddoorrtteenn bleibt Wup-
pertal erhalten. Wie hier wurden
außerdem für die weiteren vier
Orte Mindestbeschäftigtenzah-
len vereinbart, die auch nach
Standortschließung beibehalten
werden. Auf diese Weise konnten
an den fünf ursprünglich für eine
Schließung vorgesehenen Orten
mindestens 180 Arbeitsplätze ge-
sichert werden. 
Bis 30. September 2009 sind
keine betriebsbedingten Kündi-

gungen zulässig. Bis dahin kön-
nen Beschäftigte im Rahmen ei-
nes FFrreeiiwwiilllliiggeennpprrooggrraammmmss mit
Aufhebungsverträgen, mit gut
dotierten Abfindungen und mit
einer Sprinterprämie ausschei-
den. Bei einem freiwilligen Aus-
scheiden zu einem späteren
Zeitpunkt gibt es die Sprinter-
Prämie nur dann, wenn sich der

Betreffende nach einmaliger An-
sprache durch die Geschäftslei-
tung für ein Ausscheiden ent-
scheidet.
Wer freiwillig oder unmittelbar
nach Ansprache durch den Arbeit-
geber  oder durch eine betriebs-
bedingte Kündigung ausscheidet,
kann für bis zu zwölf Monate in ei-
ne TTrraannssffeerr--  uunndd  QQuuaalliiffiizziieerruunnggss--
ggeesseellllsscchhaafftt  wechseln. Das von
der Agentur für Arbeit gezahlte
Transfer-Kurzarbeitergeld von 60
bzw. (für Verheiratete mit Kindern)
67 Prozent muss EDS auf 80 bzw.
87 Prozent aufstocken. Wer vor
der Höchstdauer von zwölf Mona-
ten aus der Transfergesellschaft
ausscheidet, erhält für jeden
 Monat, den er früher geht, 25 Pro-
zent des bisherigen monatlichen
Bruttoentgelts. 
SScchhwweerrbbeehhiinnddeerrttee  uunndd  BBeesscchhääff--
ttiiggttee  iinn  AAlltteerrsstteeiillzzeeiitt  erhalten ei-
nen zusätzlichen Kündigungs-
schutz. 

IInntteeggrraattiioonnssvveerreeiinnbbaarruunngg::
Zum 1. November 2009 geht EDS
in HP auf. In den Verhandlungen

ist es gelungen, hierzu eine 
Integrationsvereinbarung abzu -
schließen. 
RReeggeelluunnggeenn  aauuss  ggeelltteennddeenn  BBee--
  ttrriieebbssvveerreeiinnbbaarruunnggeenn werden
gesichert: Insbesondere gelten
die Gesamtbetriebsvereinbarun-
gen für Home-Office und Rufbe-
reitschaft fort (bis 28. Februar
2012). Die Gesamtbetriebsver-
einbarung zur Arbeitszeit bleibt
unbefristet bestehen. Bei einer
Harmonisierung der EDS- und
HP-Gesamtbetriebsvereinbarun-
gen bestimmt der Betriebsrat
mit. 
Die EEnnttggeellttee bleiben in der jetzi-
gen Höhe ebenfalls gesichert. Er-
höhungen erfolgen auf das abge-
sicherte Entgelt. 
Bei der bbeettrriieebblliicchheenn  AAlltteerrssvveerrssoorr--
gguunngg  nehmen EDS-Beschäftigte
insbesondere die jetzt gültigen
Pensionspläne mit rüber zu HP. 
Die Vereinbarung sichert die bis-
herigen SSttrruukkttuurreenn  ddeerr  IInntteerreess--
sseennvveerrttrreettuunngg:: Die Betriebsräte
und Betriebsratsstrukturen blei-
ben auch nach dem Übergang er-
halten. 

Wie geht es weiter?

SSttrreeiikkeennddee  ggeesscchhüüttzztt
IG Metall und ver.di haben sich
in den Verhandlungen mit Er-
folg für den Schutz der Streik-
teilnehmer eingesetzt. Sie ha-
ben mit EDS eine Maßrege-
lungsklausel vereinbart. Darin
verpflichtet sich die EDS-Ge-
schäftsführung, im Zusammen-
hang mit dem Streik auf Sank-
tionen gegen Beteiligte zu ver-
zichten. Die Maßregelungs-
klausel ist mit einer Vereinba-
rung verknüpft, mit der auch
zwischen dem Betriebsrat und
EDS bestehende Rechtsstreitig-
keiten beendet werden. 


